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Beitritt der Stadt Grevesmühlen zum Verein "Volkskundemuseum 
Schönberg e. V."
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

08.04.2019 Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen
09.04.2019 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen
30.04.2019 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
06.05.2019 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag: Die Stadtvertretung Grevesmühlen beschließt, dem Verein 
„Volkskundemuseum Schönberg e. V.“ beizutreten.  

Sachverhalt: Um das Niveau des städtischen Museums Grevesmühlen für die Zukunft zu 
sichern und dabei die Kosten etwa im bisherigen Rahmen zu halten/zu senken, sind 
Kooperationen nötig. Durch die Mitgliedschaft im „Volkskundemuseum Schönberg e. V.“ hat 
die Stadt Grevesmühlen u. a. folgende Vorteile:

Fachliche Beratung durch einen ausgebildeten Museologen (Leiter des 
Volkskundemuseums)
Zugriff auf die umfangreichen ausgelagerten Bestände aus dem ehemaligen Heimatmuseum 
Grevesmühlen z. B. für Sonderausstellungen
Übernahme von Archivgut aus den Beständen des Schönberger Volkskundemuseums in das 
Stadtarchiv Grevesmühlen

Durch die angestrebte Kooperation nimmt die Stadt Grevesmühlen ihre Verantwortung für in 
Schönberg lagernde Museums- und Archivbestände war.  

Finanzielle Auswirkungen: Zahlung des Mitgliedsbeitrags in Höhe von derzeit 1.500,00 
jährlich.  

Anlage/n: Satzung und Beitragsordnung des Vereins „Volkskundemuseum Schönberg e. V.“ 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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l. Beitragsordnung

Beitrags- und Gebührenordnung des Vereins Volkskundemuseum in Schönberg e.V."
(nachfolgend Verein genannt)

VOLKSKUNDEMUSEUM
SCHÖNBERG

§ 1 Grundsatz
Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder
sowie die Gebühren und Umlagen. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden.

§ 2 Beschlüsse
1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Beitrags. Der Vorstand legt die Gebühren fest.
2. Die festgesetzten Beträge werden zum 1. Januar des folgenden Jahres erhoben, in dem der Beschluss gefasst
wurde. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann auch ein anderer Termin festgelegt werden.

§ 3 Beiträge
1. Klassifizierung

Klasse Beitrags- Mitgliedsform Beitragshöhe
01 natürliche und juristische Personen 1500,00 EUR
02 Fördernde Mitglieder 500,00 EUR
03 alle, die nicht in der Klasse 01 und 02

angehören, insbesondere Kommunen und
sonstige öffentliche Träger 1500,00 EUR

§ 4 Gebühren / Eintritt
1. Für die vereinsfremde Nutzung des Bechelsdorfer Schulzenhauses und Freigelände

1.1 pro Nutzungseinheit
1.1 pro Mitarbeiter

2. Eintritt im Volkskundemuseum:
2.1 Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten, Menschen mit B-Ausweis
2.2 Erwachsene
2.3 Kombiticket
2.4 Familienkarte
2.4 Führung einer Gruppe

mind. 150,00 EUR
mind. 50,00 EUR

2,00 EUR
3,00 EUR
3,50 EUR
6,00 EUR

30,00 EUR
3. Für zusätzliche Veranstaltungen und Programme, insbesondere Sonderausstellungen usw. können gesonderte

Gebühren erhoben werden, die im Einzelnen durch den Museumsleiter und mindestens einem Vorstandsmitglied
festzulegen sind. Die Gebühren dürfen die unter 1. bis 2. genannten nicht ohne Beschluss der Mitgliederversammlung
unterschreiten.

4. Nutzung der Bibliothek/ des Archivs
4.1 pro Nutzungseinheit [je angefangene Doppelstunde) 5,00 EUR
4.2 pro Kopie [Blatt) 0,50 EUR

§ 5 Vereinskonto
Bank
ISBN

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
0E53140510001200014258

Überweisung auf andere Konten sind nicht zulässig und werden nicht als Zahlungen anerkannt.

§ 6 lnkrafttreten
Diese Beitragsordnungtrat mit ihrer Verabschiedung durch die Mitgliederversammlung am 07. März 2017 in Kraft.

Schönberg, den 02.05.2017
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